


FIRMENNAME, ARBEITSSTÄTTE


�
�
�
�



Auftraggeber (Org.-Einheit), Verantwortlicher für die Freigabe:�
�
�
�



Arbeitsstelle:�
�
�
�



Art der Arbeit (Auftrag):�
�
�
�



Ausführende Firma und Personen:�
�
�
�
�
�



FREIGABE:�
�



Arbeitsbeginn und –ende (Datum, Zeit):�
�
�
�



Brandmeldeanlage – Abschaltung der Melder (Bereich, Gruppe ...):�
�
�
trifft nicht zu (�
�



Besondere Maßnahmen:�
�
�
�
�
�



Meldung nach jeder Beendigung der Arbeiten (zwecks Nachkontrolle) an:�
�
�
�



Bei der Durchführung sind die umseitig angeführten "Brandverhütungsvorkehrungen" zu treffen!





Freigabe erteilt durch den Auftraggeber:	Kenntnisnahme des Arbeitsverantwortlichen:�
�
Datum/Unterschrift�
�
Datum/Unterschrift�
�
�
�
�
�



(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((





Bei mehrtägiger Dauer mit täglicher Arbeitsunterbrechung eintragen:�
Laufend eintragen:�
�
Tägl. Arbeitsbeginn:


(am/um/gemeldet durch)�
BMA-


Absch.�
Tägl. Arbeitseinstellung:


(am/um/gemeldet durch)�
BMA-


Einsch.�
NACHKONTROLLEN:


(am/um/Kontrolle durch)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Verteiler/Kopie an ________


�
Brandverhütungsvorkehrungen


Sie haben den Auftrag zur Durchführung einer Heißarbeit erhalten. Schweißen, Schneiden, Farbabbrennen und Löten auf dem Bau und vor allem bei Reparaturen sind mit Brandgefahr verbunden. Denken Sie daran:


Ein brennbarer Stoff entflammt und brennt rascher, je feiner zerteilt und aufgelockert er ist (bei Staub genügt zur Zündung schon ein kleiner Funke).


Trockenheit und hohe Ausgangstemperaturen beschleunigen die Entzündung (dürres Gebälk im Hochsommer).


Nicht nur Holz und Textilien, sondern auch die meisten Kunststoffe sind brennbar.


Brennbares Material kann durch Wärmestauung auch hinter einer nicht brennbaren Verkleidung (Mörtel, Asbestzement, Blech usw.) in Brand geraten.


Kanäle, Schächte, Blindböden und ähnliche Hohlräume begünstigen den Brandaus- breitung.


Gefahr und Verantwortung steigen mit der Menge brennbarer Stoffe, mit der Übersichtlichkeit und Enge der Arbeitsstelle und mit der Anzahl der Belegschaft in den Objekten.


Besichtigen Sie deshalb, um sich richtig verhalten zu können, zunächst die Arbeitsstelle und ihre Umgebung. Überlegen Sie, ob Sie für diesen Auftrag genügend Fachkenntnisse besitzen. Führen Sie die Arbeit aus, so haben Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten.


Vor Beginn der Arbeit


Kontrolle der Geräte auf einwandfreies Funktionieren sowie Bestimmungen des zweckmäßigen Standortes der Schweiß- bzw. Schneidanlage, um bei Bedarf die Gas- bzw. Stromzufuhr sofort abstellen zu können.


In Nachbarräumen führende Wand-, Boden- und Deckendurchbrüche, Blindböden, Fugen und Ritzen sowie offene Enden, mit der Arbeitsstelle verbundener Rohre mit nicht brennbarem Material, mit schwer entflammbaren Füllstoffen wie Lehm, Mörtel, Gips und dgl., abdichten.�
�
Brennbares Material (auch Staub) in genügendem Umkreis entfernen, bei unverschließbaren Durchbrüchen auch aus Räumen neben, über und unter der Arbeitsstelle.


Brennbare Gebäudeteile mit nicht brennbaren, die Wärme schlecht leitenden Belägen, zuverlässig gegen  Entflammung schützen.


Brennbare Isolationen an zu bearbeitenden Rohrleitungen beidseitig so weit entfernen, daß eine Entzündung ausgeschlossen ist.


Handfeuerlöscher oder Wasserkübel zum Einsatz bereitstellen.


Anfordern eines Gehilfen zur Überwachung von Arbeitsstellen und Umgebung bei Unübersichtlichkeit oder wenn mit dunkler Brille oder Schutzschild gearbeitet wird.


Gefährdete Bauteile kurz vor Beginn mit Wasser besprengen.


Während der Arbeit


Dauernde, sorgfältige Überwachung der Flammen, des Funkenwurfes, des Wärmeflusses durch erhitzte Metallteile usw.


Beseitigen anfallender Elektrodenstummel in Sand- kiste oder Wassereimer.


Von Zeit zu Zeit weiters Besprengen gefährdeter Bauteile mit Wasser.


Nach Beendigung der Arbeit


Nochmaliges Besprengen erhitzter Bauteile mit Wasser.


Gesamte Gefahrenzone einschließlich daneben, darüber und darunter liegende Räume, Schächte usw. gründlich und wiederholt auf Glimmstellen, Schwelgeruch und Rauchbildung kontrollieren.


Sich vergewissern, ob die Arbeitsstätte und ihre Umgebung während mehrerer Stunden und, bei unumgänglicher Feuerarbeit am späten Nachmittag, auch während der Nacht zuverlässig überwacht wird.


Wiedereinräumen brennbaren Materials erst am folgenden Tag. �
�
Weitere Informationen über Feuer- und Heißarbeiten finden Sie im Merkblatt BV 104 der österreichischen Brandverhütungsstellen "Brandgefahr beim Schweißen, Schneiden, Löten und anderen Feuerarbeiten".


Im Brandfall


1.�
ALARMIEREN�
sofort Brandmelder betätigen


über Telefon Nr.:�
�
2.�
RETTEN�
gefährdete Personen warnen


nicht selbst gefährden�
�
3.�
LÖSCHEN�
wenn möglich Brandbekämpfung aufnehmen


Feuerwehr einweisen�
�



FREIGABESCHEIN für brandgefährliche Feuer- und Heißarbeiten	�(Schweißen, Schneiden, Löten, Wärmen, Auftauen, Flämmen, Farbabbrennen etc.)





		





FREIGABESCHEIN für brandgefährliche Feuer- und Heißarbeiten	VEÖ�(Schweißen, Schneiden, Löten, Wärmen, Auftauen, Flämmen, Farbabbrennen etc.)





Ähnliche Formblätter in serbokroatisch, ungarisch oder türkisch erhalten Sie bei der Zentralstelle der Brandverhütung, Siebenbrunnengasse 21, A-1050 Wien oder bei der jeweiligen Landes Brandverhütungsstelle.











